
Der Oberbürgermeister

44. Jahrgang G 2663 Ausgegeben am 23. Januar 2013 Nummer 3

047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die     
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln     
 vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von Beiträgen    
 nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche    
 Maßnahmen vom 29. November 2012  Seite 45

048 Rückwirkende Satzung zur Änderung der Satzung der     
 Stadt Köln vom 28. April 2010 über die Aufhebung der     
 Gebührensatzung für den Schlachthof der Stadt Köln     
 und der Satzung für den Schlachtviehgroßmarkt, den     
 Schlachthof und den Fleischgroßmarkt der Stadt Köln Seite 46

049 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung  
 gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB)
 Arbeitstitel: Weiden-Süd/Teilbereich Grünzug West in     
 Köln-Weiden, 3. Änderung  Seite 47

050 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
 zwischen der Stadt Köln und der Stadt Troisdorf     
 (Rhein-Sieg-Kreis)  Seite 48

051 Der Oberbürgermeister der Stadt Köln
 Bekanntmachung Jägerprüfungstermine Seite 48

052 Öffentliche Bekanntmachung  Seite 49

053  Bekanntmachung
Ortsübliche Bekanntgabe gemäß § 3a Satz 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) des Ergebnisses der Vorprüfung des Einzelfalls 
nach § 3c UVPG  Seite 49

Öffentliche Ausschreibung nach VOB

054 Berliner Straße, Mehrfamilienhaus, Köln - Elektrotechnik -  
 2013/0075/2/b  Seite 50

Öffentliche Ausschreibungen nach VOL
 
055 Berufskolleg Ehrenfeld - Ausstattung des Buffetbereichs   
 des Übungsrestaurants (2013/0135/4/q) Seite 51
 
056 Sicherung und Bewachung von städtischen     
 Gebäuden und Liegenschaften - 2013/0041/1/r  Seite 52
  
057 Reparatur von Overheadprojekoren - 2013/0076/2/q Seite 54

Öffentliche Ausschreibungen nach VOB - Offenes Verfahren

058 Neubau Hubschrauberrettungsstation, Köln Kalkberg -     
 Landschaftsbauarbeiten - Zaunanlagen - 2012/2459/2/c Seite 54 

059 Neubau Kopfbau Gymnasium Schaurtestraße - Putz- und   
 Stuckarbeiten - 2013/0094-3_c  Seite 56
 
060 Generalinstandsetzung und Erweiterung Görlinger     
 Zentrum/Tollerstraße, Trakt C + E - Putz- und     
 Stuckarbeiten - 2012/2608-3_c  Seite 57
 
061 Neubau Grundschule mit Turnhalle und Kindertagesstätte  
 Ottostraße - 2013/0012-3_c  Seite 58

Öffentliche Ausschreibungen nach VOL - Offenes Verfahren
 
062 Rettungsdienst der Stadt Köln - Medizinisches     
 Verbrauchsmaterial - 2012/2456/5/q Seite 60 

063 Abschluss eines Rahmenvertrages für die Stadt Köln     
 über Dienstleistungen im Bereich SAP mit dem     
 Schwerpunkt SAP PSCD - 2013/0049/5/q Seite 61 

064 Rahmenvertrag bei der Stadt Köln im Bereich     
 Anwendungsintegration BS2000 - 2013/2668-3_q Seite 63 

065 Köln - Projekt „Programmevaluation“ als Bestandteil     
 des Integrierten Handlungskonzeptes MÜLHEIM 2020     
 (2013/0092/4)  Seite 65 

Verhandlungsverfahren nach VOF

066 3. Baustufe Nord-Süd-Stadtbahn - Leistungen der     
 Objektplanung (2013/0008/4)  Seite 67
 

047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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401 Einladung 6. Sitzung des Rates am Donnerstag, dem 
13. November 2014 – 15:30 Uhr Ratssaal

Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil
1 Anträge auf Durchführung einer aktuellen Stunde 

gemäß § 5 der Geschäftsordnung des Rates und der 
Bezirksvertretungen

2 Annahme von Schenkungen / Vermächtnissen / 
Erbschaften

2.1 Annahme einer Geldspende der Lufthansa AG an das 
Gürzenich-Orchester Köln

2.2 Annahme einer Spende an die Stadt Köln, Stadtkon-
servator 

 hier: Spende in Höhe von 20.000,00 Euro für die Res-
taurierung des Reiterstandbildes auf dem Heumarkt

3 Anträge des Rates / Vorschläge und Anregungen 
der Bezirksvertretungen

3.1 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Rates 
und der Bezirksvertretungen

3.1.1 Antrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen, der Fraktion Die Linke. und 
der FDP-Fraktion betreffend „Bildung von Unteraus-
schüssen“

3.1.2 Antrag der Fraktion pro Köln betreffend „Vollständige 
Restaurierung des Reiterstandbildes auf dem Heumarkt“

3.1.3 Antrag der Gruppe Piraten betreffend „„Köln liebt dich“ 
– Politik und Tanz im Kölner Rathaus“

3.1.4 Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen betreffend „Lange Nacht der Industrie 2015 
ff – Köln beteiligt sich!“

3.1.5 Antrag der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion betref-
fend „Neubau des Historischen Archivs mit der Kunst- 
und Museumsbibliothek“

3.1.6 Antrag der CDU-Fraktion betreffend „Mehr Elektromo-
bilität in Köln durch Umsetzung des Elektromobilitäts-
gesetzes“

3.1.7 Antrag der FDP-Fraktion betreffdn „Köln als Drehkreuz 
des Fernbusverkehrs stärken“

3.1.8 Antrag der CDU-Fraktion bwetreffdn „Abschlagszah-
lungen an freie Träger u. a. in 2015“

3.2 Vorschläge und Anregungen der Bezirksvertretungen 
gemäß § 37 Absatz 5 der Gemeindeordnung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen

4 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Ra-
tes und der Bezirksvertretungen

4.1 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend „Delegationsrei-
sen ins Ausland“

4.2 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend „Flüchtlingsunter-
bringung“

4.3 Anfrage der AfD-Fraktion betreffend „Kosten für Klima-
schutzmaßnahmen in Köln“

4.4 Anfrage der Gruppe pro Köln betreffend „Gesundheits-
kosten für Asylbewerber in Köln“
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5 Einwohner, Einwohnerinnen, Bürger und Bürgerinnen
5.1 Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 der Ge-

meindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
5.2 Einwohnerantrag gemäß § 25 der Gemeindeordnung 

des Landes Nordrhein-Westfalen
5.3 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid gemäß § 26 der 

Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
5.4 Anregungen und Stellungnahmen des Integrationsrates 

gemäß § 27 der Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen

6 Ortsrecht
6.1 Satzungen
6.2 Gebühren-, Entgeltordnungen und ähnliches
6.2.1 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (StEB) Satzung 

über die Erhebung von Gebühren für die Entwässerung 
der Grundstücke und den Anschluss an die öffentli-
che Abwasseranlage sowie für die Entsorgung von 
Schmutzwassergruben - Abwassergebührensatzung

6.3 Ordnungsbehördliche Verordnungen
6.3.1 1. Ordnungsbehördliche Verordnung für 2015 über 

das Offenhalten von Verkaufsstellen in den Stadttei-
len, Kernbereich Innenstadt, Deutz, Severinsviertel, 
Rodenkirchen, Sürth, Godorf, Lindenthal, Braunsfeld, 
Marsdorf, Weiden, Ossendorf, Neu-Ehrenfeld, Nippes, 
Chorweiler, Porz-City, Porz-Eil, Porz-Lind/Wahn/Wahn-
heide/Urbach, Poll, Rath/Heumar, Dellbrück, Mülheim.

6.3.2 Hochwasserschutzzonenverordnung Rodenkirchen
Leinpfad

6.4 Sonstige städtische Regelungen
6.4.1 Ausländerrechtliche Beratungskommission-Änderung

der Geschäftsordnung
7 Unterrichtung des Rates gemäß § 82 Absatz 1 und 

§ 84 Absatz 1 Gemeindeordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen über die vom Kämmerer geneh-
migten Mehraufwendungen

8 Überplanmäßige Aufwendungen
8.1 Überplanmäßiger Aufwand im Teilergebnisplan 1201, 

Straßen, Wege, Plätze für das Haushaltsjahr 2014
8.2 Überplanmäßige Aufwendungen im Haushaltsjahr 2014 

zur Anfinanzierung des Depotumzuges des Rauten-
strauch-Joest-Museums

8.3 Überplanmäßige Auszahlung im Teilplan - Zentrale 
Dienstleistungen - für das Haushaltsjahr 2014

8.4 Überplanmäßige Aufwendungen im Teilplan 0418 - 
Stadtbibliothek für das Haushaltsjahr 2014

8.5 Überplanmäßige Aufwendungen im Teilplan 1002 - 
Denkmalpflege - für die Restaurierung des Reiterstand-
bildes auf dem Heumarkt/ 2. Bauabschnitt/ Sanierung 
des Sockels

9 Außerplanmäßige Aufwendungen
10 Allgemeine Vorlagen
10.1 Fortschreibung des Konzepts zur medienübergreifen-

den Überwachung von Industrie- und Gewerbebetrie-
ben

10.2 Vergabe der Konzeptionsförderung in der Sparte Thea-
ter, Haushaltsjahre 2015-2018

10.3 Wirtschaftsplan 2014 der Gebäudewirtschaft der Stadt 
Köln

10.4 Abführung und Gewinnausschüttung an den städti-
schen Haushalt für 2014

10.5 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 
der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln

10.6 Kulturentwicklungsplanung
10.7 Vergabe der Strukturförderung im Filmbereich, Haus-

haltsjahre 2015 - 2017

 

 

10.8	 5. Frauenförderplan 2015 - 2017
10.9	 Bedarfsfestellungsbeschluss über die Anmietung von 

Magazin- und Büroflächen im ehemaligen Landesar-
chiv Düsseldorf

10.10	 Wirtschaftsplan des Gürzenich-Orchesters Köln, Wj. 
2014/2015

10.11	 Mitteilung über eine Kostenerhöhung gem. § 24 Abs. 
2 GemHVO i.V.m. § 8 Ziff. 7 der Haushaltssatzung 
2013/2014 der Stadt Köln und außerplanmäßige Aus-
zahlung bei der Finanzstelle 6903-1202-2-5090 Z an 
SRS für Rheinuferstrecke

10.12	 Neubau eines Feuerwehrzentrums in Köln-Kalk  
hier: Baubeschluss

10.13	 Eingruppierung des Amtes des Stadtdirektors Guido 
Kahlen, Besoldungsgruppe B 8 übergeleitetes Be-
soldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(ÜBesG NRW), nach Besoldungsgruppe B 9

10.14	 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.08.2013 
des Gürzenich-Orchesters Köln

10.15	 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Region Köln - be-
fristete Einrichtung 1,0 Stelle

10.16	 öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchfüh-
rung von Inkubator-, Intensiv-, Infektions- und Schwer-
gewichtigentransporten durch die Stadt Köln

10.17	 Projekt museumbus.Köln
10.18	 Vergabe der Mietzuschüsse in der Sparte Bildende 

Kunst, Haushaltsjahre 2015-2019
10.19	 Jahresabschluss 2012
10.20	 Errichtung eines Grundschulverbunds im Kölner Süden 

gem. § 83 SchulG NRW
10.21	 Neuregelung des Aufnahmeverfahrens an Kölner Schu-

len gem. § 46 Abs. 6 Schulgesetz NRW (10. Schul-
rechtsänderungsgesetz)

10.22	 Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (StEB)  
Wirtschaftsplan 2015

10.23	 Kommunalwahl 2014 - Feststellung der Gültigkeit der 
Rats-, Bezirksvertretungs- und Integrationsratswahl in 
Köln am 25.05.2014 gemäß § 40 Absatz 1 Buchstabe 
d) in Verbindung mit § 46a Kommunalwahlgesetz

11	 Bauleitpläne - Änderung des Flächennutzungspla-
nes

12	 Bauleitpläne - Anregungen / Satzungen
13	 Bauleitpläne - Aufhebung von Bebauungs- / Durch-

führungs- / Fluchtlinienplänen
14	 Erlass von Veränderungssperren
14.1	 Satzung über eine Veränderungssperre für ei-

nen Teilbereich der Ortslage in Köln-Holweide  
Arbeitstitel: Kochwiesenstraße in Köln-Holweide

15	 Weitere bauleitplanungsrechtliche Sachen
15.1	 Beschluss über die Offenlage des Bebau-

ungsplan-Entwurfes Nummer 63451/02  
Arbeitstitel: Nördlich Scheidtweilerstraße/Maarweg in 
Köln-Braunsfeld

16	 KAG-Satzungen - Erschließungsbeitragssatzungen
16.1	 239. Satzung über die Festlegungen gemäß § 8 der 

Satzung der Stadt Köln vom 28. Februar 2005 über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG 
NRW für straßenbauliche Maßnahmen

16.2	 240. Satzung über die Festlegungen gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln vom 28. Februar 2005 über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG 
NRW für straßenbauliche Maßnahmen

17	 Wahlen
17.1	 Wahl des Beirates bei der Unteren Landschaftsbehörde 

der Stadt Köln
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17.2	 Benennung von sachkundigen Einwohnerinnen und 
Einwohnern für die Ausschüsse des Rates

17.3	 Neukonstituierung des Beirates der Forensischen Klinik 
Köln-Porz nach der Kommunalwahl 2014

17.4	 Neubenennung der Ratsvertreter/innen für die Kom-
munale Gesundheitskonferenz (KGK) nach der Kom-
munalwahl 2014

17.5	 Wahl der Vertreter der Stadt Köln für die Mitgliederver-
sammlung des Interkommunalen Arbeitskreises Wah-
ner Heide

17.6	 Neuwahl eines stellvertrend beratenden Mitgliedes für 
den Jugendhilfeausschuss

17.7	 Neuwahl eines stellvertrend beratenden Mitgliedes für 
den Jugendhilfeausschuss

17.8	 Benennung von sachkundigen Einwohnerinnen und 
Einwohnern für diverse Ausschüsse auf Empfehlung 
der Stadtarbeitsgemeinschaft Lesben, Schwule und 
Transgender

17.9	 Ausländerrechtliche Beratungskommission; Einsetzung 
der Mitglieder durch den Rat

17.10	 Benennung von sachkundigen Einwohnern und Ein-
wohnerinnen für den Jugendhilfeausschuss

17.11	 Ausschreibung Weihnachtsmarkt auf dem Roncalliplatz  
hier: Modifizierung des Bewertungsverfahrens und 
Nennung der Mitglieder der Findungskommission

17.12	 Antrag der SPD-Fraktion  
hier: Stellvertreter/innen von Mitgliedern der Verbands-
versammlung des Zweckverbands Sparkasse Köln-
Bonn

17.13	 Kunststiftung im Museum Ludwig Köln  
hier: Bestellung des Kuratoriums

18	 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen 
gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 der Gemeindeordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

19	 -

II. Nichtöffentlicher Teil
20	 Annahme von Schenkungen / Vermächtnissen / 

Erbschaften
21	 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung des Ra-

tes und der Bezirksvertretungen
22	 Anfragen gemäß § 4 der Geschäftsordnung des Ra-

tes und der Bezirksvertretungen
23	 Grundstücksangelegenheiten
23.1	 Städtisches Grundstück Vorgebirgswall 4-8, Köln-Neu-

stadt-Süd
23.2	 Langjährige Verlängerung eines Mietvertrages
23.3	 Städtische Grundstücke im Bereich des Sürther Feldes 

II. BA in Köln-Rodenkirchen
23.4	 Grundstücksverkauf im Baugebiet Sürther Feld BA II 

Baufeld 1
23.5	 Grundstücksverkauf im Baugebiet Sürther Feld BA II 

Baufeld 2
23.6	 Vergabe eines Erbbaurechtes für das Staatenhaus am 

Rheinpark in Köln-Deutz zum Umbau und zur Nutzung 
des Gebäudes in bzw. für ein Musicaltheater

24	 Allgemeine Vorlagen
24.1	 Vergabe der Glasreinigung in städtisch genutzten Ge-

bäuden
24.2	 Baubeschluss für die Verlängerung der Linie 3, Bock-

lemünd-Mengenich, 2. Bauabschnitt in Ehrenfeld mit 
gleichzeitiger Freigabe von investiven Auszahlungser-
mächtigungen des Finanzplanes des Hj. 2014 bei Fi-
nanzstelle 6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh-SiegBauab

24.3	 Sicherung des Veedelbüros im Severinsviertel -

25	 Wahlen
26	 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen 

gemäß § 60 Absatz 1 Satz 3 der Gemeindeordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Köln, den 3. November 2014

Der Oberbürgermeister
gez. Jürgen Roters

402 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 
Baugesetzbuch in Anwendung des beschleunigten 
Verfahrens nach § 13 a Baugesetzbuch 
Arbeitstitel: Nördliche Severinstraße (Bezirksteilzentrum) 
in Köln-Altstadt/Süd

Der Rat hat in seiner Sitzung am 30. September 2014 den 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung – über folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 67439/04 gemäß § 10 Absatz 1 
Baugesetzbuch im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 
Baugesetzbuch für das Gebiet zwischen Severinstraße, An 
St.  Katharinen, Achterstraße, nördliche und westliche Gren-
ze des Flurstücks 676, westliche Grenze der Flurstücke 740, 
739, 421, 414 und 677 (öffentlicher Parkplatz), Achtergäßchen, 
Severinstraße, Kartäuserhof, westliche Grenze der Flurstücke 
469 und 139/4, westliche und nördliche Grenze des Flurstücks 
139/2, westliche Grenze der Severinstraße, südliche und west-
liche Grenze der Flurstücke 112/4, 112/1 und 247, westliche 
Grenze des Flurstücks 758/115, Jakobstraße, westliche und 
nördliche Grenze des Flurstücks 376, östliche Grenze der Flur-
stücke 363 und 362, Josephstraße, westliche Grenze der Flur-
stücke 351 und 341, Im Dau, westliche und nördliche Grenze 
des Flurstücks 741/30, westliche Grenze der Flurstücke 447 
und 304 bis 312 (alle Gemarkung Köln, Flur 12), Karl-Berbuer-
Platz, westliche Grenze der Flurstücke 426 und 409 (beide Ge-
markung Köln, Flur 10) und Perlengraben (B 55)
Arbeitstitel: Nördliche Severinstraße (Bezirksteilzentrum) in 
Köln-Altstadt/Süd

Der Bebauungsplan Nummer 67439/04 einschließlich der 
Begründung liegt mit dem Wirksamwerden dieser Bekannt-
machung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaften, Ver-
messung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, Zim-
mer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, 

Montag und Donnerstag		  von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag				   von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag		  von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.
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Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird der 
Bebauungsplan Nummer 67439/04 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 Ab-
satz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch beachtliche 
Mängel bei der Durchführung des beschleunigten Verfahrens 
und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich sind, wenn sie 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 23. Oktober 2014

Der Oberbürgermeister
gez. Roters

403 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Aufhebung von einem Fluchtlinienplan gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Egonstraße in Köln-Stammheim/-Flittard

Der Rat hat in seiner Sitzung am 30. September 2014 den 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung – über folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

Aufhebung eines Fluchtlinienplans Nummer 1032 für eine cir-
ca 77 m breite und circa 800 m lange L-förmige Fläche, an-
schließend an der Südgrenze des Grundstücks Egonstraße 
150, nordwärts bis mittig der Kleingartenanlage und von dort 
rechtwinklig nach Westen bis zum Flittarder Deich in Höhe der 
nördlichen Rückhaltebecken des Klärwerkes Stammheim in 
Köln-Stammheim/-Flittard
Arbeitstitel: Egonstraße in Köln-Stammheim/-Flittard

Der aufgehobene Plan Nummer 1032 einschließlich der Be-
gründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 
Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden dieser 
Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, 
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag		  von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag				   von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag		  von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für Sat-
zungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die Auf-
hebung des Fluchtlinienplans Nummer 1032 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
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gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 23. Oktober 2014

Der Oberbürgermeister
gez. Roters

404 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Aufhebung von einem Fluchtlinienplan gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Egonstraße in Köln-Stammheim/-Flittard

Der Rat hat in seiner Sitzung am 30. September 2014 den 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung – über folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

Aufhebung eines Fluchtlinienplans Nummer 1033 für eine cir-
ca 77 m breite und circa 550 m lange Fläche, westlich einer 
eingleisigen Bahntrasse (Anbindung an die Bayer-Werke) und 
östlich der Egonstraße zwischen der Nordgrenze des Fried-
hofs am Stammheimer Ring und der Südgrenze des Grund-
stücks Egonstraße 150 in Köln-Stammheim/-Flittard
Arbeitstitel: Egonstraße in Köln-Stammheim/-Flittard

Der aufgehobene Plan Nummer 1033 einschließlich der Be-
gründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 
Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden dieser 
Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, 
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag		  von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag				   von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag		  von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die 
Aufhebung des Fluchtlinienplans Nummer 1033 rechtsver-
bindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
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beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 23. Oktober 2014

Der Oberbürgermeister
gez. Roters

405 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten der geänderten Fassung eines Bebau-
ungsplans gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Gereonshof in Köln-Altstadt/Nord

Der Rat hat in seiner Sitzung am 30. September 2014 den 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung - über folgende geänderte 
Fassung eines Bebauungsplanes (Behebung von Fehlern im 
ergänzenden Verfahren gemäß § 214 Absatz 4 Baugesetz-
buch) gefasst:

Bebauungsplan Nummer 66455/06 mit gestalterischen Fest-
setzungen gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch für das Ge-
biet zwischen Christophstraße, Gereonskloster, Gereonshof, 
Spiesergasse, Im Klapperhof, Hildeboldplatz und Von-Werth-
Straße in Köln-Altstadt/Nord
Arbeitstitel: Gereonshof in Köln-Altstadt/Nord

Die geänderte Fassung des Bebauungsplanes Nummer 
66455/06 einschließlich der Begründung und der zusammen-
fassenden Erklärung nach § 10 Absatz 4 Baugesetzbuch liegt 
mit dem Wirksamwerden dieser Bekanntmachung, das heißt, 
mit dem Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Köln, beim Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster 
der Stadt Köln, Plankammer, Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag		  von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag				   von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag		  von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die 
geänderte Fassung des Bebauungsplanes Nummer 66455/06 
rückwirkend zum 28. April 2010 (Datum der ursprünglichen 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nummer 66455/06 
im Amtsblatt) rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
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sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 23. Oktober 2014

Der Oberbürgermeister
gez. Roters

406 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Aufhebung von einem Bebauungsplan gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Gremberger Straße in Köln-Humboldt/
Gremberg

Der Rat hat in seiner Sitzung am 30. September 2014 den 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung – über folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

Aufhebung des Bebauungsplans Nummer 70439/02 (7042 
Na/02) für das Gebiet zwischen dem östlichen Zubringer 
L 124, der Rolshover Straße, der Gremberger Straße und der 
Poll-Vingster Straße in Köln-Humboldt/Gremberg 
Arbeitstitel: Gremberger Straße in Köln-Humboldt/Gremberg 

Der aufgehobene Plan Nummer 70439/02 (7042 Na/02) ein-
schließlich der Begründung und der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10 Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem 
Wirksamwerden dieser Bekanntmachung, das heißt, mit dem 
Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim 
Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster der Stadt 
Köln, Plankammer, Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag		  von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag				   von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag		  von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die 
Aufhebung des Bebauungsplans Nummer 70439/02 (7042 
Na/02) rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.
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Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 23. Oktober 2014

Der Oberbürgermeister
gez. Roters

407 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten der vereinfachten Änderung eines Be-
bauungsplans gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Weiden-Süd/Teilbereich Grünzug West in 
Köln-Weiden, 3. Änderung westlich Kronstädter Straße

Der Rat hat in seiner Sitzung am 30. September 2014 den 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung – über folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

3. Änderung des Bebauungsplans Nummer 59440/03 mit ge-
stalterischen Festsetzungen gemäß § 10 Absatz 1 in Verbin-
dung mit § 1 Absatz 8 Baugesetzbuch im vereinfachten Ver-
fahren nach § 13 Baugesetzbuch für das Gebiet einer circa 
60 m tiefen und circa 120 m breiten Fläche westlich entlang 
der Kronstädter Straße gegenüber dem Wohnblock Kronstäd-
ter Straße 147 bis 169 und südlich der Wohngebäude Leipzi-
ger Straße 16 bis 16 b in Köln-Weiden
Arbeitstitel: Weiden-Süd/Teilbereich Grünzug West in Köln-
Weiden, 3. Änderung westlich Kronstädter Straße

Die 3. Änderung des Bebauungsplans Nummer 59440/03 ein-
schließlich der Begründung liegt mit dem Wirksamwerden die-
ser Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, 
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag		  von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag				   von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag		  von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für Sat-
zungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die 3. Ände-
rung des Bebauungsplans Nummer 59440/03 rechtsverbindlich. 

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
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worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 23. Oktober 2014

Der Oberbürgermeister
gez. Roters

408 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten der vereinfachten Änderung eines Be-
bauungsplans gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Deutzer Ring in Köln-Deutz und -Humboldt/
Gremberg, 2. Änderung

Der Rat hat in seiner Sitzung am 30. September 2014 den 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung - über folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

2. Änderung des Bebauungsplans Nummer 69449/03 gemäß 
§ 10 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 8 Baugesetzbuch 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch für das 
Gebiet zwischen Alemannenstraße und Reitweg im Westen, 
Deutz-Kalker Straße und Gießener Straße im Norden, An der 
Pulvermühle und Eisenbahntrasse im Osten und Auffahrt Se-
verinsbrücke im Süden
Arbeitstitel: Deutzer Ring in Köln-Deutz und -Humboldt/Grem-
berg, 2. Änderung

Die 2. Änderung des Bebauungsplans Nummer 69449/03 ein-
schließlich der Begründung liegt mit dem Wirksamwerden die-
ser Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, 
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag		  von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag				   von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag		  von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die 2. 
Änderung des Bebauungsplans Nummer 69449/03 rechtsver-
bindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
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worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	  oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 23. Oktober 2014

Der Oberbürgermeister
gez. Roters

409 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 
Baugesetzbuch in Anwendung des beschleunigten 
Verfahrens nach § 13 a Baugesetzbuch 
Arbeitstitel: Thessaloniki-Allee in Köln-Kalk

Der Rat hat in seiner Sitzung am 30. September 2014 den 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung – über folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 70455/04 (vorhabenbezogener Be-
bauungsplan) gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch im be-
schleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch für das 
Gebiet östlich der Thessaloniki-Allee, südlich der Fuß- und 
Radwegverbindung Thessaloniki-Allee/Vietorstraße, westlich 
der Bebauung an der Vietorstraße und nördlich der Bebauung 
Peter-Stühlen-Straße/Thessaloniki-Allee (Gemarkung Kalk, 
Flur 20, Flurstück 174) in Köln-Kalk
Arbeitstitel: Thessaloniki-Allee in Köln-Kalk

Der Bebauungsplan Nummer 70455/04 einschließlich der Be-
gründung liegt mit dem Wirksamwerden dieser Bekanntma-
chung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentlichung im Amts-
blatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaften, Vermes-
sung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, Zimmer 06 E 
05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag		  von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag				   von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag		  von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird der 
Bebauungsplan Nummer 70455/04 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 Ab-
satz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch beachtliche 
Mängel bei der Durchführung des beschleunigten Verfahrens 
und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich sind, wenn sie 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen.
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Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 23. Oktober 2014

Der Oberbürgermeister
gez. Roters

410 62. Anordnung der Kostenspaltung gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung eines 
Erschließungsbeitrages vom 29. Juni 2001

Der Verkehrsausschuss des Rates der Stadt Köln hat in sei-
ner Sitzung am 16.09.2014 gemäß § 8 der Satzung der Stadt 
Köln über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages vom 
29.06.2001 beschlossen, dass für die nachfolgend aufgeführ-
ten Erschließungsanlagen der Erschließungsbeitrag für die 
bezeichneten Teileinrichtungen in dem angegebenen Umfang 
selbständig erhoben wird:

Enzianweg - Stichstraße Mv, E, Bel
von Enzianweg - Platzfläche bis 
Grenze zwischen den Parzellen 
704 und 696 
Köln-Volkhoven/Weiler

Kriegerhofstraße Mv, E, Bel, StrGr, StrB
von Haus Nr. 44 (vorhandener Teil) bis 
Haus Nr. 55 einschließlich (westliche 
Grenze des B-Plans 63560/05)
Köln-Fühlingen

Weilerhöfe Mv, E, Bel, StrGr, StrB
von Pastor-Huthmacher-Straße bis 
Westgrenze Parzelle 253
Köln-Libur

Winkelsmaar	 Mv, E, Bel
von Am Krausbaum/Nibelungenstraße 
bis Haus Nr. 61
Köln-Lind

Die verwendeten Abkürzungen haben folgende Bedeutung:

Mv	 Mischverkehrsfläche
E	 Entwässerungseinrichtung
Bel	 Beleuchtungseinrichtung
StrGr	 Straßenbegleitgrün
StrB	 Straßenbäume

Köln, den 29.10.2014

Der Oberbürgermeister
In Vertretung
gez. Franz-Josef Höing
Beigeordneter

411 Kliniken der Stadt Köln gGmbH, 
Öffentliche Ausschreibung nach VOL  
Lieferung von 400 Standard PCs

Öffentlicher Auftraggeber: Kliniken der Stadt Köln gGmbH, 
Neufelder Str. 34, 51058 Köln
Verfahrens-/Vertragsart: Öffentliche Ausschreibung - VOL

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17 und 18 TVgG Verpflichtungserklä-
rungen zu Tarif- beziehungsweise Mindestlöhnen, Umwelt-
standards und Energieeffizienz sowie sozialen Mindeststan-
dards abgeben. Die Verpflichtungserklärungen sind Bestand-
teil der Vergabeunterlagen. 

Inhalt und Umfang des Auftrags
Gegenstand der Bekanntmachung: Öffentlicher Auftrag

Ort der Ausführung:
Kliniken der Stadt Köln gGmbH, Neufelder Str. 34, 51058 Köln

Kurze Beschreibung des Auftrags:
Lieferung von 400 Standard PCs zur Umstellung auf aktuelle 
Software-Versionen.

Aufteilung in Lose: nein
Beginn und Ende der Maßnahme: Voraussichtlich 01.01.2015
Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
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Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: §17 
VOL/B.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter Vertreterin 
oder bevollmächtigtem Vertreter.

Geforderte Nachweise zur persönlichen Lage der Wirtschafts-
teilnehmer
siehe Vordruck „Auflistung der geforderten Nachweise und Er-
klärungen“

Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit:
siehe Vordruck „Auflistung der geforderten Nachweise und Er-
klärungen“

Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfähigkeit:
siehe Vordruck „Auflistung der geforderten Nachweise und Er-
klärungen“

Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise:
siehe Vordruck „Auflistung der geforderten Nachweise und Er-
klärungen“

Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll:
 nein

Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien: 100 % Preis

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Kliniken der 
Stadt Köln gGmbH, Einkauf und Logistikzentrum, Neufelder 
Straße 34, 51067 Köln
Telefon: 0221 / 8907-2307, Fax: 0221 / 8907-2884

Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 19.11.2014

Frist für die Einreichung der Angebote/: 
Tag / Uhrzeit: 25.11.2014, 14.00 Uhr
Bindefrist: 31.01.2015
Nebenangebote: 
Nebenangebote zugelassen:nein
 
Bewerbung/Angebote bitte richten an: Kliniken der Stadt Köln 
gGmbH, Innenrevision / S 4
Neufelder Straße 34, 51067 Köln
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen. 

Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse ausschreibung@kliniken-koeln.de oder an die Fax-
nummer 0221 / 8907-2884.
Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 
2-10, 50667 Köln 

412 Öffentliche Ausschreibung nach VOL 
Paul-Humburg-Straße 13 - Unterrichtsmittel für die 
Fachbereiche Biologie/Chemie/Physik  
2014-2104-2-q 

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Stadt Köln beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftrag-
geber: nein
Vergabenummer: 2014-2104-2-q
Verfahrens-/Vertragsart: Öffentliche Ausschreibung - VOL
Zusendung der Unterlagen: Online-FormularAusgabestelle
VORGABEN DES TARIFTREUE- UND VERGABEGESETZES 
NORDRHEIN-WESTFALEN
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17 und 18 TVgG Verpflichtungserklä-
rungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen 
Mindeststandards sowie bei Bau- und Dienstleistungen auch 
zu Tarif- beziehungsweise Mindestlöhnen abgeben. Die Ver-
pflichtungserklärungen sind Bestandteil der Vergabeunterla-
gen. 
Öffentlicher Auftrag 
Ort der Ausführung: Gesamtschule Nippes, Paul-Humburg-
Straße 13, 50737 Köln

Kurze Beschreibung des Auftrags 
Beschaffung von Lehr-und Unterrichtsmittel für die Fachberei-
che Biologie, Chemie und Physik
Aufteilung in Lose 
Die Angebote sollten wie folgt eingereicht werden: nur für eine 
beliebige Anzahl an Losen
Losbeschreibung: Anlage 2a (Unterrichtsmittel Biologie) Anla-
ge 2b (Unterrichtsmittel Chemie Anlage 2c (Unterrichtsmittel 
Physik) 
Varianten/Nebenangebote sind zulässig: nein
Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags 
Grundausstattung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verschie-
denster Art (Geräte und Kleinteile) für den naturwissenschaftli-
chen Unterricht der Fachbereiche Biologie, Chemie und Physik
Optionen: nein
VORAUSSETZUNGEN DES AUFTRAGS
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: §17 
VOL/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird 
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter Vertreterin 
oder bevollmächtigtem Vertreter.
Geforderte Nachweise zur persönlichen Lage 
Auszug einer Kopie über die Eintragung im Berufs- oder Han-
delsregister, aus dem hervorgeht, dass das Unternehmen zur 
Erbringung der betreffenden Dienstleistung berechtigt ist. Der 
Auszug darf zum Zeitpunkt der Angebotsöffnung nicht älter als 
6 Monate sein.
Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen 

http://kw1ua169.verwaltung.stadtkoeln.de/service/onlinedienste/ausschreibungsservice
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Leistungsfähigkeit 
Erklärung über den Gesamtumsatz des Unternehmens pro 
Jahr in den letzten 3 Geschäftsjahren
Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: Bei Ange-
botsabgabe
Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: nein 
ZUSCHLAGSKRITERIEN
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): 100 % Preis

AUSGABE DER UNTERLAGEN
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Telefon: 0221 / 221-25216, Fax: 0221 / 221-26272
Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu über-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der 
Sparkasse KölnBonn, IBAN DE98 3705 0198 1929 7929 90,  
BIC COLSDE33XXX.
Als Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Ver-
gabenummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Entgelt für die Unterlagen: 
Für Abholer: 8,80 Euro, Bei Versand: 8,80 Euro
Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 19.11.2014
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
26.11.2014, 14 Uhr
Zuschlagsfrist: 26.02.2015
Bewerbung/Angebote bitte richten an:  Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln 
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.
Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.
Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 
2-10, 50667 Köln 
Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgän-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach „Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de“

413 Öffentliche Ausschreibung nach VOF 
– Verhandlungsverfahren – 
Generalinstandsetzung Schulgebäude Overbeck-
straße 
Leistungen der Objektplanung 2014-2101-5 

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Stadt Köln beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftrag-
geber: nein
Vergabenummer: 2014-2101-5
Verfahrens-/Vertragsart: Verhandlungsverfahren - VOF
Zusendung der Unterlagen: Online-Formular
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach dem 
Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards 
sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
(Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen – TVgG – 
NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Bieterinnen oder 
Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nachunternehmer 
beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher von Arbeitskräf-
ten, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe bekannt sind be-
ziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß den Vorgaben der 
§§ 4, 17 und 18 TVgG Verpflichtungserklärungen zu Umwelt-
standards und Energieeffizienz, sozialen Mindeststandards so-
wie bei Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungs-
weise Mindestlöhnen abgeben. Die Verpflichtungserklärungen 
sind Bestandteil der Vergabeunterlagen. 
Öffentlicher Auftrag 
Ort der Ausführung: Overbeckstraße 71-73, 50823 Köln-Neu-
ehrenfeld

Kurze Beschreibung des Auftrags 
Auftrag: Leistungen der Objektplanung nach § 34 HOAI 2013 
für die Genralinstandsetzung der denkmalgeschützten Ge-
bäudekomplexe an der Overbeckstraße in Köln-Neuehrenfeld 
– ab der Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung, Ausfüh-
rungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der 
Vergabe, Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Doku-
mentation, sowie Objektbetreuung (Leistungsphasen 4-6, 8 
und 9, teilweise 7). Das Grundstück hat eine Größe von 3924 
m² und erstreckt sich 127 m entlang der Overbeckstraße, mit 
einer mittleren Tiefe von 98 m. Die Gebäudekörper wurden als 
Schulbau in den Jahren zwischen 1909 und 1911 errichtet und 
steht unter Denkmalschutz. Der Architekt war Bernhard Kle-
witz, Bauherr die Stadt Köln. Das Hauptgebäude ist ein lang-
gestreckter Baukörper an der Overbeckstraße, ist voll unter-
kellert, dreigeschossig, mit Spitzdach und Walmdachanteilen. 
Für das Mauerwerk wurden Ziegelsteine verwendet, die De-
cken sind aus Beton, die Fenster sind Holzrahmenfenster mit 
Isolierverglasung, teilweise noch mit einer Einfachverglasung., 
teilweise wurden die Holzfenster durch Kunststofffenster er-
setzt. Der Mauerwerksbau ruht auf einem Werksteinsockel, 
seitliche Werksteinportale mit Skulpturenschmuck und Werk-
steingesims fassen das Mittelteil. Zwei leicht in die Straßen-
flucht vorspringende Erkerelemente mit Walmdächern rahmen 
den Bau. Ein mittig angeordneter Uhrenturm hebt sich über 
das Dach. Nach Kriegszerstörungen wurde in den 50er Jahren 
instandgesetzt. Teile der inneren Ausstattung sind bis heute 
original erhalten. Nordwestlich angebunden ist ein nicht unter-
kellerter eingeschossiger Verbindungsbau zur anschließenden 
Turnhalle, die in den 60er Jahren gebaut wurde. Im Verbin-
dungstrakt sind die Umkleide- und Sanitärräume angeordnet. 

mailto:submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de
mailto:Submissionsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de
mailto:Submissionsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de
http://kw1ua169.verwaltung.stadtkoeln.de/service/onlinedienste/ausschreibungsservice
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Die zentrale Wärmeversorgung besteht über eine Gasheizung. 
Der Pausenhof ist befestigt und mit Baumbestand geglie-
dert. Alle Eingriffe in Bausubstanz, die das Erscheinungsbild 
beeinträchtigen, sind in Absprache mit dem Konservator zu 
bearbeiten. Es ist vorgesehen, den gesamten Schulkomplex 
für eine voraussichtlich 4jährige Zwischennutzung für eine 
2-zügige Sekundarschule umfassend zu sanieren. Das Raum-
programm sieht 12 Klassenräume unterschiedlicher Größe vor, 
sowie Fachräume für Kunst, Musik und Textilkunde, Aufent-
halts- und Verwaltungsräume. Auch die Turmhalle, einschließ-
lich dazugehörige Nebenräume, sind zu sanieren, sowie die 
Dienstwohnung für den Hausmeister. Der barrierefreie Zugang 
ist für alle Ebenen sicherzustellen. Maßnahmen zur Ertüchti-
gung des Brandschutzes sind zu planen, abzustimmen und 
umzusetzen, sowie Verbesserungen in energetischer Hinsicht. 
Die Inbetriebnahme der Schule für August 2018 ist sicherzu-
stellen. Das Schulgebäude umfasst eine Nutzfläche von circa 
3200 qm, die Turnhalle mit den Umkleiden hat eine Größe von 
365 qm Nutzfläche. Eine circa 100 qm ehemalige Kita wird zur 
Zeit als Kiosk genutzt. Nach überschlägiger Kostenannahme 
für die Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276-1 (Bau-
werk- Baukonstruktionen und Bauwerk-Technische Anlagen) 
betragen circa 3,3 Millionen Euro (netto). Es ist beabsichtigt 
die Leistungen stufenweise zu vergeben. Zunächst ist die Be-
auftragung der Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) bis 
einschließlich Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) vorge-
sehen. Die Leistungsphasen 1 bis 3 werden derzeit erbracht. 
Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung besteht nicht. Der Ho-
norarvertragsentwurf wird vor der Verhandlung den jeweiligen 
ausgewählten Bietern zur Verfügung gestellt. 

Aufteilung in Lose 
Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufgeteilt.
Varianten/Nebenangebote sind zulässig: nein
Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags 
CPV Nummer: 71.22.10.00-3 und 71.52.10.00-6
Optionen: ja
Beauftragung der Leistungsphasen 6 bis 8 und 9, davon Leis-
tungsphase 7 teilweise, für Objektplanung gemäß § 34 HOAI 
2013.
Vertragslaufzeit der Auftragsausführung: ca.90 Monate
Beginn und Ende der Auftragsausführung: Ende August 2018 
Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten:siehe unter Wirtschaft-
liche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen be-
ziehungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften  
Abschlagszahlungen erfolgen nach Leistungsstand.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird 
Bietergemeinschaften sind vor Angebotsabgabe nicht ver-
pflichtet, eine bestimmte Rechtsform anzunehmen. Sie haben 
mit ihrem Teilnahmeantrag eine von allen Mitgliedern unter-
zeichnete Erklärung abzugeben,
-	 in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftrags-

fall erklärt ist.
-	 in der alle Mitglieder aufgeführt sind und in der der für die 

Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter be-
zeichnet ist.

-	 dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegen-
über dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,

-	 dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
Wird diese Bietergemeinschaftserklärung nicht eingereicht, 
wird der Teilnahmeantrag der Bewerbergemeinschaft ausge-
schlossen.

Mehrfachbewerbungen sind nicht zulässig und führen auto-
matisch zum Ausschluss. Mehrfachbewerbungen sind auch 
Bewerbungen unterschiedlicher Niederlassungen eines Be-
werberbüros sowie mehrerer Mitglieder ständiger Büro- und 
Arbeitsgemeinschaften.
Sonstige Bedingungen an die Auftragsausführung 
Die örtliche Präsenz in Köln während der Bauzeit ist durchge-
hend sicherzustellen.
-	 Die Bauleitung ist durch den Einsatz eines Fachingenieurs 

(mit Qualifikation in der entsprechenden Fachrichtung) si-
cherzustellen.

-	 Eine Erklärung nach § 1 des Verpflichtungsgesetzes ist 
abzugeben. 

-	 Ein personeller Wechsel ist innerhalb der Vertragslaufzeit 
nicht erwünscht.

-	 Unterbeauftragungen sind nur mit Zustimmung des Bau-
herrn zulässig.

Geforderte Nachweise zur persönlichen Lage 
Bieter sowie deren Nachunternehmer und Verleiher von Ar-
beitskräften, soweit diese bei Angebotsabgabe bekannt sind, 
haben mit dem Angebot die gemäß Gesetz über die Sicherung 
von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabe-
gesetz Nordrhein-Westfalen – TVgG – NRW) vom 10.01.2012 
(Gesetz- und Verordnungsblatt Ausgabe 2012 Nummer 2 vom 
26.01.2012 Seite 15 bis 26) erforderliche Verpflichtungser-
klärung abzugeben (Gewährung von Tarif- beziehungsweise 
Mindestlohn, Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen); ein Vor-
druck ist den Vergabeunterlagen beigefügt.
-	 Bewerbungsbogen
Für den Teilnahmeantrag ist ein Bewerbungsformular zu ver-
wenden, das bei der unter Anhang A (Sonstige Adressen und 
Kontaktstellen), genannten Kontaktstelle Stadt Köln, 27/ Zen-
trales Vergabeamt angefordert werden kann. Zur Angabe der 
vollständigen Nachweise ist der Bewerbungsbogen vollstän-
dig ausgefüllt und rechtskräftig unterschrieben in Papierform 
einzureichen. Bewerbungen sind nur mit diesem Bewerbungs-
bogen möglich. Nicht rechtskräftig unterschriebene Teilnah-
meanträge werden nicht berücksichtigt.
-	 Unterschriftenberechtigung
Nachweis der Unterschriftenberechtigung bei juristischen Per-
sonen durch Vorlage eines aktuellen Handelsregisterauszuges 
(nicht älter als 6 Monate ab dem Bekanntmachungstermin).
-	 Erklärung zur wirtschaftlichen Verknüpfung mit anderen 

gemäß § 4 (2) VOF
-	 Erklärung des Bewerbers, dass keine Ausschlussgründe 

gemäß § 4 (6)a-g VOF gegen ihn vorliegen
-	 Erklärung, dass über sein Vermögen weder das Insolven-

zverfahren noch ein vergleichbares gesetzlich geregeltes 
Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist 
oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde, gemäß 
§ 4 (9) VOF

-	 Erklärung, dass er seiner Verpflichtung zur Zahlung von 
Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen 
Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt hat gemäß § 4 
(9) VOF

Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit 
•	 Bankerklärung zur finanziellen und wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit gemäß § 5 (4) VOF
• Gesamtumsatz und Umsatz für die ausgeschriebene Dienst-

leitung bezogen auf die letzten 3 Jahre 2011, 2012, 2013, 
gemäß § 5 (4) VOF

•	 Eigenerklärung zum Jahr der Bürogründung
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•	 Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung in Höhe 
von 1,5 Millionen Euro für Personen- und in Höhe von 1,5 
Millionen Euro für Sach- und sonstige Schäden. Mindest-
anforderung ist die Erklärung des Bieters, dass im Auf-
tragsfall die vorgenannten Versicherungen abgeschlossen 
werden.

Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfähigkeit 
1) Erklärung zur Anzahl und Qualifikation der in den letzten 3 
Jahren beschäftigten Mitarbeiter gemäß § 5 (5)d VOF. Es wird 
gefordert, dass mindestens einer der beschäftigten projektver-
antwortlichen Diplom-Ingenieure oder Ingenieurinnen, (Büro-
inhaber /-inhaberin und/ oder festangestellter Beschäftigter/ 
Beschäftigte) mindestens 5 Jahre Berufserfahrung aufweist. 
Der Nachweis der Eintragung (von mindestens einem projekt-
verantwortlichen Architekten / -Architektin) bei einer Architek-
tenkammer ist zu erbringen.
2) Nachweis von drei geplanten und fertig gestellten Projek-
ten (Als Fertigstellung gilt die erfolgte Inbetriebnahme) in ver-
gleichbarer Größenordnung und Aufgabenstellung , hier: drei 
Bestandssanierungen / Generalinstandsetzungen (Neubauten 
und/oder Erweiterungsbauten werden nicht anerkannt ) nach 
§ 5 (5)b VOF. Abweichend zu § 5 (5)b VOF darf die Fertigstel-
lung der Projekte nicht vor dem Jahr 2007 erfolgt sein. (Der 
Betrachtungszeitraum ist Januar 2007 bis einschließlich Sep-
tember 2014).
Die drei Referenzprojekte müssen jeweils eine Größenordnung 
von mindestens 1,5 Millionen Euro (netto) für die Bauwerks-
kosten Baukonstruktionen und Technische Gebäudeaus-
rüstung (Kostengruppe 300 und 400) nach DIN 276-1, oder 
gleichwertige landesspezifische Kosten) aufweisen.
Davon muss mindestens ein Projekt eine Schule eines öffentli-
chen Auftraggebers sein. 
Je Referenzprojekt muss die vollständige Bearbeitung min-
destens der Leistungsphasen 4 bis 6, teilweise 7, sowie die 
vollständige Bearbeitung der Leistungsphase 8, gemäß HOAI 
in der zu der Zeit gültigen Fassung, oder gleichwertigen lan-
desspezifischen Leistungen,, nachgewiesen werden, entspre-
chend der in der Auftragsbeschreibung genannten Leistungs-
phasen (Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbe-
reitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Objektüber-
wachung (Bauüberwachung)).
Jeweils ist ein Referenzschreiben des Bauherrn und/oder des 
Auftraggebers beizufügen.
Als vergleichbare Projekte werden Projekte ab der Honorarzo-
ne III anerkannt.
Der Bewerber muss die einzelnen Projekte auf jeweils maxi-
mal drei DIN A 4 Seiten in Form von Text sowie Fotos oder 
Skizzen darstellen, mit Angaben der Projektbezeichnung, des 
Auftraggebers mit Adresse, Ansprechpartner und Telefonnum-
mer, Planungs- und Realisierungszeitraum, Projektumfang / 
Kosten, und Angabe der vollständig bearbeiteten Leistungs-
phasen sowie der Honorarzone.
3) Angaben zu Geräten und technischer Ausstattung, über die 
der Bewerber zur Erbringung der Dienstleistungen verfügen 
wird, gemäß § 5 (5)e.
Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise 
Abgabe sämtlicher Nachweise, in deutscher Sprache, mit dem 
Teilnahmeantrag
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Be-
rufsstand vorbehalten 
Zur Bewerbung sind zugelassen alle natürlichen Personen, die 
gemäß Rechtvorschriften ihres Herkunftsstaates zur Führung 
der Berufsbezeichnung Ingenieur (Architektur) berechtigt sind. 
Ist in dem jeweiligen Herkunftsstaat die Berufsbezeichnung 
gesetzlich nicht geregelt, so erfüllt die fachlichen Anforderun-

gen, wer über ein Diplom, Prüfzeugnis oder sonstigen Befä-
higungsnachweis der Fachrichtung, die der Aufgabenstellung 
entspricht, verfügt, dessen Anerkennung nach der Richtlinie 
85/384 EWG und Richtlinie 89/48/EWG gewährleistet ist. Ju-
ristische Personen sind zugelassen, wenn der Projektverant-
wortliche die an die natürliche Person gestellten Anforderun-
gen erfüllt.
Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: ja
Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur An-
gebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden 
Geplante Mindestzahl der Wirtschaftsteilnehmer: 3
Höchstzahl der Wirtschaftsteilnehmer: 5
Teilnahmekriterien (objektive Kriterien für die Auswahl der be-
grenzten Zahl von Bewerbern) mit Gewichtung: 
1.	 Die fristgerechte Vorlage (Abgabe mit Teilnahmeantrag) 

der geforderten Nachweise, Erklärungen und das voll-
ständig ausgefüllte Bewerbungsformular (Rechtliche 
,wirtschaftliche, finanzielle, technische Leistungsfähigkeit, 
Teilnahmebedingungen).

2.	 Die Auswahl der Bewerber erfolgt auf Grundlage der zum 
Nachweis der Eignung geforderten Angaben, Erklärungen 
und Unterlagen mit einem Schwerpunkt bei den unter 
der Technischen Leistungsfähigkeit geforderten drei Re-
ferenzprojekten. Soweit die Mindestanforderungen erfüllt 
sind, ist die Rangfolge der erreichten Punktzahl für die 
Auswahl maßgebend. 

	 Die Bewertung erfolgt nach folgender Aufstellung: maxi-
male Punktzahl /Wertung/gewichtete Punktzahl

3.	 Größenordnung der drei vergleichbaren Referenzprojekte 
(maximal 10 Punkte pro Referenzprojekt größer/gleich 3,5 
Millionen. Euro (netto) für die Kosten der Kostengruppe 
300 und 400 nach DIN 276-1 oder gleichwertige landes-
spezifische Kostengruppe), insgesamt maximal 30 Punk-
te. Bei Projekten die kleiner sind als 3,5 Millionen Euro 
(netto) für die vor genannten Kosten, verringert sich die 
Punktzahl entsprechend linear bis zur Mindestanforde-
rung von 1,5 Millionen Euro (netto),(gemäß der Forderung 
unter der Technischen Leistungsfähigkeit).

4.	 Nachweis der drei vergleichbaren Referenzprojekte mit 
der Anzahl von Bestandsanierungen mit Denkmalschutz 

	 (5 Punkte für ein Projekt, 10 Punkte für zwei Projekte und 
15 Punkte für drei Projekte).

5.	 Nachweis der drei vergleichbaren Referenzprojekte mit 
der Anzahl von Gebäuden für einen öffentlichen Auftrag-
geber 

	 (0 Punkte für ein Projekt, da dies die Mindestanforderung 
ist, 5 Punkte für zwei Projekte und 10 Punkte für drei Pro-
jekte).

6.	 Nachweis der drei vergleichbaren Referenzprojekte mit 
dem Nachweis der erbrachten Leistungsphase 9 

	 ( 5 Punkte für ein Projekt, 10 Punkte für zwei Projekte, 15 
Punkte für drei Projekte)

Maximal sind 70 Punkte erreichbar. 
Bei Gleichstand entscheidet das Los.
Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung) 
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nach-
stehenden Kriterien:
1.	 Darstellung Abwicklung des Projektesb / Herangehens-

weise 
1.1.	Projektorganisation mit Darstellung der projektspezifi-

schen Kapazitäten
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1.2.	Zusammenarbeit / Abstimmung mit dem Auftraggeber 
und anderen Projektbeteiligten / Fachplanern.

1.3.	Darstellung der Bauleitertätigkeiten / Bauüberwachung / 
Präsenz vor Ort

2.	 Darstellung des Zeit- und Kostencontrollings
	 Terminsicherung, Nachtragsabwehr und Bewältigung von 

Leistungsstörungen
3.	 Darstellung vom behutsamen/sorgsamen Umgang mit 

historischer Bausubstanz, am Beispiel einer durchgeführ-
ten Sanierungsmaßnahme.

4.	 Darstellung der planerischen Möglichkeiten hinsichtlich 
der Nachhaltigkeit bei der Materialauswahl (Robustheit)

5.	 Honorarvertrag: 
	 Der Vertragsentwurf wird den ausgewählten Teilnehmern 

mit der Einladung zum Verhandlungsgespräch zugesen-
det.

	 Hier sind Honorarsatz, Nebenkosten und gegebenenfalls 
erforderliche Besondere Leistungen zu ergänzen.

	 Der Vertrag ist vor der Verhandlung an das Zentrale Verga-
beamt zu übersenden, damit vorab das Honorar ermittelt 
werden kann.

	 Handouts werden nicht Gegenstand der Wertung sein.
	 Zwei Handouts zur Nachvollziehbarkeit der Angaben sind 

jedoch erforderlich.
Gewichtung:
zu 1.: maximal 30 Punkte ( maximal 3 x je 10 Punkte) 
(nicht nachvollziehbar: 0 Punkte, teilweise nachvollziehbar: 4 
Punkte , teilweise überzeugend: 6 Punkte , nachvollziehbar: 8 
Punkte , überzeugend: 10 Punkte)
zu 2.: maximal 15 Punkte 
(nicht nachvollziehbar: 0 Punkte, teilweise nachvollziehbar: 5 
Punkte , teilweise überzeugend: 7,5 Punkte , nachvollziehbar: 
10 Punkte , überzeugend: 15 Punkte)
zu 3.: maximal 15 Punkte 
(nicht nachvollziehbar: 0 Punkte, teilweise nachvollziehbar: 5 
Punkte , teilweise überzeugend: 7,5 Punkte , nachvollziehbar: 
10 Punkte überzeugend: 15 Punkte
zu 4.: maximal 10 Punkte 
(nicht nachvollziehbar: 0 Punkte, teilweise nachvollziehbar: 4 
Punkte , teilweise überzeugend: 6 Punkte , nachvollziehbar :8 
Punkte überzeugend: 10 Punkte)
zu 5.: maximal 30 Punkte 
(günstigstes Angebot: 30 Punkte, bei höherem Angebot 
anteilige Punktereduzierung im Verhältnis – linear)
Maximal sind 100 Punkte erreichbar.
Sind mehr als zwei Kriterien genannt, enthalten die Vergabe-
unterlagen weitere Informationen.

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Telefon: 0221 / 221-26886, Fax: 0221 / 221-26272
Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu über-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der 
Sparkasse KölnBonn, IBAN DE98 3705 0198 1929 7929 90,  
BIC COLSDE33XXX.
Als Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Ver-
gabenummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen:01.12.2014
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
08.12.2014, 14 Uhr

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln 
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.
Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.
Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieterinnen und Bieter 
oder ihre Bevollmächtigen anwesend sein 
Nachprüfungsstelle: Vergabekammer bei der Bezirksregierung 
Köln, Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln 
Einlegung von Rechtsbehelfen:
Genaue Angaben zu den Fristen von Rechtsbehelfen:
siehe § 107 Absatz 3 Nummern 1 bis 4 Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) 
unverzüglich gegenüber der Stadt Köln nach Erkennen des 
Verstoßes gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren
spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stößen gegen Vergabevorschriften in der Bekanntmachung
spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stößen gegen Vergabevorschriften in den Vergabeunterlagen
innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung der Stadt 
Köln, der Rüge nicht abhelfen zu wollen
siehe § 101b Absatz 2 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB) 
30 Kalendertage ab Kenntnis des Rechtsverstoßes, spätes-
tens jedoch sechs Monate nach Vertragsschluss
Im Fall der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amts-
blatt der EU 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Auf-
tragsvergabe im Amtsblatt der EU
Tag der Absendung der vorliegenden Bekanntmachung an 
das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften: 27.10.2014
Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgän-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach „Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de“

mailto:submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de
mailto:Submissionsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de
mailto:Submissionsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

10.11.2014 Finanzausschuss
und
Betriebsausschuss Veranstaltungszentrum 
Köln
Rathaus Spanischer Bau, 
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
14.30 Uhr

Gestaltungsbeirat
Rathaus Spanischer Bau, 
Heinrich-Böll-Saal (Raum-Nr. B 120)
15.00 Uhr

13.11.2014 Ratssitzung 
Rathaus Spanischer Bau, 
Ratssaal
15.30 Uhr

10.11.2014 Bezirksvertretung Rodenkirchen
Bezirksrathaus Rodenkirchen
Raum 119, 
Hauptstraße 85, 50996 Köln
17.00 Uhr

13.11.2014 Bezirksvertretung Chorweiler
Bürgerzentrum Chorweiler
Großer Saal des Bürgerzentrums, 
Pariser Platz 1, 50765 Köln
10.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/ratderstadt/ausschuesse/ und http://www.stadt-koeln.de/bezirke/
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.

Redaktionsschluss: Freitag 12 Uhr
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